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Baukostenzuschüsse werden auf der Grundlage des § 17 EnWG erhoben. Diese stellen lediglich einen 
Teilbetrag des einzelnen Netzanschlussnutzers an den für die Herstellung des Anschlusses und die jeweiligen 
vorgelagerten Netzkomponenten dar. Die Berechnung erfolgt in EUR/kWh der  beantragten und durch den 
Netzbetreiber im Netzanschlussvertrag bestätigten Netzanschlussleistung.  

 

Netzebene des Anschlusses 
Baukostenzuschuss 

Anschlusswert EUR/kW 
Nettoentgelte Bruttoentgelte 

Entnahme aus Mittelspannungsnetz (MS) 57,68 68,63 
Entnahme aus Niederspannungsnetz (NS) 54,70 65,10 

 


